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Neue Förderrichtlinie des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung veröffentlicht

Mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt tritt heute die neue Förderrichtlinie des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung (LfK) als Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums in Kraft.

Nach Auffassung von Innenminister Lorenz Caffier, der zugleich auch Vorsitzender des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung ist, wird die Förderung von Präventionsprojekten dadurch vor allem für die Antragsteller noch transparenter und flexibler. Außerdem trägt die neue Richtlinie, an der die Kommunalen Präventionsräte mitgearbeitet haben, den vielfältigen praktischen Erfahrungen vor Ort Rechnung. Berücksichtigt wurden auch entsprechende Hinweise des Landesrechnungshofes.

Neu ist u.a. die Vorverlegung des Antragstermins auf den 31. Oktober des Vorjahres. Dadurch können die Projekte künftig bereits mit Jahresbeginn starten, so dass keine Umsetzungslücke mehr besteht. Bislang konnten die Projekte erst im April beginnen, da beim bisherigen Antragstermin (28. Februar) vorher keine Förderzusage vorliegen konnte.

Erstmalig ist es nach der neuen Förderrichtlinie auch möglich, dass die Kommunalen Präventionsräte der Landkreise und kreisfreien Städte direkt vom LfK Fördermittel erhalten, die sie für ihre eigenen Projekte einsetzen können. Hierzu ist ein entsprechender Antrag an den Lfk erforderlich. Sind die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt, wird die Fördersumme nach einem Einwohnerschlüssel berechnet. Selbstverständlich wird die Verwendung dieser Mittel durch den Zuwendungsgeber in gleicher Weise geprüft, wie bei den geförderten Projekten anderer Projektträger. „Mit dieser Neuerung wollen wir die Netzwerkarbeit der Kommunalen Präventionsräte würdigen und unbürokratisch unterstützen. Sie sind für die gesamtgesellschaftliche Präventionsarbeit unverzichtbar“, so die Begründung von Innenminister Caffier. 
Eine Reihe weiterer Neuerungen erleichtern außerdem das Verfahren für Antragsteller und Bearbeiter und bieten mehr Rechtssicherheit.

Wer sich in Mecklenburg-Vorpommern haupt- oder ehrenamtlich im Bereich der Kriminalitätsvorbeugung engagiert, kann auch künftig mit der finanziellen Unterstützung des Landes rechnen. Allein in den vergangenen zehn Jahren konnten über den Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung ca. 1.000 Präventionsprojekte mit insgesamt über 3 Mio. EUR unterstützt werden. Schwerpunkte waren dabei vor allem Projekte gegen Jugendgewalt, Vandalismus, häusliche Gewalt und Gewalt am Rande von Fußballspielen sowie für den Schutz von Kriminalitätsopfern. Auch in den kommenden Jahren sind dafür jährlich ca. 320.000 EUR eingeplant.

Veröffentlicht sind die neue Förderrichtlinie und weitere Antragsinformationen im aktuellen Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern, in der Zeitschrift „impulse“, die kostenlos bei den Kommunalen Präventionsräten, den Polizeidienststellen und beim Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung (Tel. 0385-5882504) bestellt werden kann, sowie im Internet unter www.kriminalpraevention-mv.de. 

Wichtiger Hinweis: Anträge für Präventionsprojekte des Jahres 2011 müssen bereits bis zum 31. Oktober 2010 in der Geschäftsstelle des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung eingereicht werden!
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